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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport 
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GRDrs 593/2020 
      
 

Stuttgart, 20.07.2020 

Eiswelt Stuttgart; dauerhafte Ermächtigung zur Beschäftigung von Auf-
sichtspersonal außerhalb des Stellenplans 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Beratung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

29.07.2020 
29.07.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
Der Gemeinderat ermächtigt das Amt für Sport und Bewegung regelmäßig jede Winter-
saison außerhalb des Stellenplans in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März für den Betrieb 
der Eiswelt Stuttgart Aufsichtspersonal (Aufsichten auf dem Eis) als Saisonkräfte im Um-
fang von bis zu 350 % Vollzeitkräften in EG 2 TVöD zu beschäftigen.  
Diese Ermächtigung gilt dauerhaft ab dem 1. Oktober 2020. Zur Deckung der anfallenden 
Personalkosten wird im Teilergebnishaushalt THH 520 des Amts für Sport und Bewegung 
dauerhaft ein Sachaufwandsbudget in Höhe von 53.300 EUR pro Saison in das Personal-
aufwandsbudget umgesetzt. 
 
 

Begründung

Die Eiswelt Stuttgart steht der Öffentlichkeit jährlich von Anfang Oktober bis Ende März 
(sechs Monate Hauptsaison) mit zwei Eishallen für den Publikumslauf zur Verfügung 
und wird in dieser Zeit von rund 130.000 Eisläuferinnen und Eisläufern genutzt. 
 
Bisher fielen für die Zugangskontrolle und die Aufsicht auf dem Eis während der Haupt-
saison rund 4.000 Arbeitsstunden von geringfügig Beschäftigten an. Aufgrund der In-
stallation eines automatisierten Zugangssystems zum Beginn der Saison 2019/2020 fal-
len keine Arbeitsstunden für die Zugangskontrolle mehr an, so dass sich der Bedarf auf 
rund 2.800 Arbeitsstunden (350 % Vollzeitkräfte) für die geringfügigen beschäftigten 
Aufsichten auf dem Eis reduziert hat. 
 

Finanzielle Auswirkungen 
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Für den Betrieb der Eiswelt Stuttgart wird ab der Saison 2020/2021 jeweils von Oktober 
bis März Aufsichtspersonal im Umfang von bis zu 350 % Vollzeitkräften in EG 2 TVöD be-
nötigt.  
 
Zur Deckung der anfallenden Personalkosten wird im Teilergebnishaushalt THH 520 des 
Amts für Sport und Bewegung dauerhaft ein Sachaufwandsbudget in Höhe von 53.300 
EUR pro Saison in das Personalaufwandsbudget umgesetzt. Der Betrag in Höhe von 
53.300 EUR entspricht den tatsächlich entstandenen Personalkosten für das Aufsichts-
personal in der Saison 2019/2020. 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

AKR, WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dr. Martin Schairer 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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